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Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetz 2012  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Bezug nehmend auf den im Betreff genannten Entwurf erlaubt sich das Bundesminis-
terium für Gesundheit nachfolgende Stellungnahme abzugeben: 

1. Zum Entwurf: 

Zu Art. 1 (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz): 

Zu § 2: 

In § 2 Abs. 1 Z 1 wird festgelegt, dass jenes Verwaltungsgericht zuständig ist, in des-
sen Sprengel die Behörde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat, ihren Sitz 
hat. Dies bedeutet, dass in jenen Fällen, in denen im Rahmen der mittelbaren Bun-
desverwaltung derzeit der Bundesminister erste und letzte Instanz ist, das Verwal-
tungsgericht im Land Wien zuständig wäre. 

Auf Grund der Materiengesetze ist der Bundesminister für Gesundheit erste und letz-
te Instanz in zahlreichen Verfahren, wie beispielsweise Eintragungsverfahren in Be-
rufslisten nichtärztlicher Gesundheitsberufe (Psychotherapiegesetz, Psychologenge-
setz, Musiktherapiegesetz, Kardiotechnikergesetz), Berufszulassungsverfahren in den 
nichtärztlichen Gesundheitsberufen (z.B. GuKG, MTD-Gesetz, MMHmG, MABG, SanG 
etc.). Jährlich werden allein in diesen Materien ca. 3.500 erstinstanzliche Verfahren 
durchgeführt. Für diese wird künftig eine Beschwerdemöglichkeit an das Verwal-
tungsgericht im Land Wien bestehen. 
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Zu § 7: 

Im ersten Satz wäre vor dem Wort „Landesverwaltung“ einmal das Wort „der“ zu 
streichen. 

Zu § 15: 

Nach § 15 VwGVG soll die Behörde 1. Instanz durch eine Beschwerdevorentscheidung 
nunmehr in Erweiterung zu den bisherigen offen stehenden Erledigungsmöglichkei-
ten auch den angefochtenen Bescheid binnen zwei Monaten erneut abweisen (allen-
falls mit einer ergänzten Begründung) können. Das ho. Ressort möchte den „Mehr-
wert“ dieser Entscheidungsbefugnis im Hinblick auf die mögliche Verlängerung der 
gesamten Verfahrensdauer hinterfragen. 

Zu § 16: 

Gemäß § 16 soll die Behörde in Verfahren über Beschwerden über die Verletzung der 
Entscheidungsplicht folgende Möglichkeiten haben: 

 Erlassung des Bescheides innerhalb von drei Monaten (Abs. 1) 

 Angabe, warum eine Verletzung der Entscheidungspflicht nicht vorliegt 
(Abs. 1) 

 Absehen von der Nachholung des Bescheides (Abs. 2) 

Zu der drittgenannten Option ist kritisch anzumerken, dass nicht nachvollziehbar ist, 
weshalb es vom „Wollen“ der Behörde abhängt, ob diese ihrer Entscheidungspflicht 
nachkommt, zumal gemäß § 34 Abs. 6 das Verwaltungsgericht im Rahmen seines Er-
kenntnisses in Fällen der Verletzung der Entscheidungspflicht die Behörde beauftra-
gen kann, den versäumten Bescheid innerhalb von acht Wochen zu erlassen, wenn 
auch unter Zugrundelegung einer von diesem festgelegten Rechtsanschauung. 

Zu § 34: 

§ 34 Abs. 1 und 2 legt jene Fälle fest, in denen das Verwaltungsgericht in der Sache 
selbst zu entscheiden hat. Nach ho. Ansicht umfasst diese Regelung – entgegen 
Art. 130 Abs. 4 erster Satz B-VG sowie dem zweiten Satz der Erläuterungen zum ge-
genständlichen Entwurf – nicht die uneingeschränkte meritorische Entscheidung 
durch das Verwaltungsgericht in Verwaltungsstrafsachen. 

Unklar ist auch, wodurch sich § 34 Abs. 1 und Abs. 2 erster Satz unterscheiden: Abs. 1 
setzt Art. 130 Abs. 4 zweiter Satz B-VG wörtlich um. Abs. 2 erster Satz, der ebenfalls 
eine verpflichtende meritorische Entscheidung durch das Verwaltungsgericht nor-
miert („hat“), zielt ebenso auf die Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens 
ab, macht diese aber von einem Nichtwiderspruch der Behörde abhängig. 

Zu § 36: 

Unklar ist, warum im Text und in den Erläuterungen dazu mehrmals die Wortfolge 
„einer Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof und“ bzw. „Beschwerde bzw.“ in 
eckiger Klammer angeführt sind. Den Erläuterungen ist nichts zu entnehmen, ob die-
se Formulierungen allenfalls noch in Diskussion stehen. 
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Zu § 39: 

Die unübliche Formulierung in Abs. 1 erster Satz „so dadurch, dass“ ist missverständ-
lich, insbesondere ob der Tatbestand, dass von einer Zustellung ohne Verschulden 
keine Kenntnis erlangt wurde, exemplarisch angeführt ist oder zusätzlich zu den Tat-
beständen eines unvorhergesehenen und unabwendbaren Ereignisses hinzukommt. 
Darüber hinaus ist eine derartige Formulierung nicht in § 71 AVG, der laut Erläute-
rungen entsprechenden Bestimmung, enthalten. 

Zu Art. 2 (Bundesverwaltungsgerichtsgesetz): 

§ 12 Abs. 7 Z 2 legt fest, dass ein/e fachkundige/r Laienrichter/in seines/ihres Amtes 
zu entheben ist, wenn die „körperliche oder geistige Verfassung“ für die Erfüllung der 
richterlichen Aufgaben nicht mehr gegeben ist. In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, dass im Rahmen des Bundes-Behindertengleichstellungs-
Begleitgesetzes, BGBl. I Nr. 90/2006, bereits in zahlreichen Materiengesetzen die 
Formulierung „körperliche und geistige“ durch „gesundheitliche“ ersetzt wurde. 

Zu Art. 5 (Änderung des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgeset-
zen 2008): 

Die Träger der Sozialversicherung sind nach der bestehenden Regelung des Artikels II 
Abs. 2 lit. b Z 27 EGVG von der Anwendung des Allgemeinen Verfahrensgesetzes aus-
genommen. Der nunmehrige Entwurf sieht durch die Einführung einer Generalklausel 
im Art. I Abs. 2 EGVG die volle Anwendbarkeit des AVG auf das behördliche Verfahren 
der Verwaltungsbehörden, sohin auch für das Verfahren vor den Trägern der Sozial-
versicherung und dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
vor. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Verfahrensrecht zur Herausgabe des Erstat-
tungskodex sowohl vor dem Hauptverband bzw. im Beschwerdeverfahren vor der 
Unabhängigen Heilmittelkommission zahlreiche vom AVG abweichende Sonderver-
fahrensbestimmungen bestehen (vgl. §§ 351c ff AVG sowie die Verfahrensordnung 
des Hauptverbandes zur Herausgabe des Erstattungskodex nach § 351g ASVG), wel-
che aus ho. Sicht auch nach Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit beibehalten 
werden sollten. 

Das Bundesministerium für Gesundheit lehnt daher die geplante Änderung im Hin-
blick auf die Einbeziehung des Hauptverbandes in die Anwendbarkeit des AVG ab und 
darf dazu auch auf das beiliegende Schreiben des Hauptverbandes vom 4. September 
2012 an das Bundesministerium für Gesundheit, welches in Kopie auch an das Bun-
deskanzleramt ergangen ist, verweisen, in dem die gegenständliche Sachlage im Be-
reich der bestehenden Sonderregelungen für das Verfahrensrecht zur Herausgabe 
des Erstattungskodex ausführlich dargelegt ist. 

 

2. Anzahl der anhängigen Verfahren: 

Zum Ersuchen des Bundeskanzleramtes mitzuteilen, wie viele Verfahren im Ressort-
bereich (inklusive aufzulösender Behörden) zum 1. Oktober 2012 in Angelegenheiten 
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anhängig sind, die nach dem 1. Jänner 2014 in die Zuständigkeit des Bundesverwal-
tungsgerichtes fallen werden, wird mitgeteilt, dass noch nicht abschließend geklärt 
ist, ob und welche sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten auf das Bundes-
verwaltungsgericht übertragen werden sollen. 

Derzeit sind bei der Bundesschiedskommission zum Stichtag 1.10.2012 fünf Fälle an-
hängig. Die Zahl der Aktenzahlen (= Fälle) pro Jahr schwankte in den letzten Jahrzehn-
ten zwischen Null und ungefähr 30, wobei Zahlen über 15 selten sind. Dabei handelt 
sich aber jedenfalls um Rechtssachen, die mit erhöhtem Zeitaufwand verbunden sind. 

Die bei der Landesberufungskommission zum Stichtag 1. Oktober 2012 anhängigen 
Fälle konnten in der kurzen Frist leider nicht ermittelt werden, ihre Zahl ist jedoch als 
gering einzuschätzen. Im Jahr 2011 waren bundesweit bei allen Landesberufungs-
kommissionen insgesamt etwa 20 Verfahren anhängig. 

Bei der Unabhängigen Heilmittelkommission ist derzeit ein Verfahren anhängig. 

Im Bereich Lebensmittelrecht ist derzeit ebenfalls ein Verfahren anhängig. 

Im Bereich Ärzterecht sind derzeit fünf Verfahren anhängig. 

Im Bereich Apothekenrecht sind derzeit acht Verfahren anhängig. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird dem Präsidium des Nationalrates in 
elektronischer Form übermittelt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Für den Bundesminister: 

Hon.-Prof. Dr. Gerhard Aigner 
 
 

 
Beilage/n: Beilage (Schreiben HV) 
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